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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11531
öffentlich
27.04.2017
Sabrina Seemann

Abberufung eines Mitgliedes des Rechnungsprüfungsausschusses 
der Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 25. April 2017 teilt Herr Nico Maerz mit, dass er per sofort sein Mandat im 
Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Klütz aus persönlichen Gründen niederlegen möch-
te.

Die Voraussetzung zur Mitgliedschaft eines Gemeindevertreters und/oder eines sachkundi-
gen Einwohners als Mitglied in einem beratenden Ausschuss der Gemeindevertretung ist die 
Wahl durch die Gemeindevertretung (§ 36 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 32 Absatz 2 Satz 1 KV 
M-V). Dieser Wahlbeschluss ist bei einem Rücktritt aufzuheben und das geschieht auch bei 
„eigenem Verlangen“ oder anderem Vorschlag durch die Fraktion durch „Abberufung“. Hierzu 
§ 19 Absatz 3 Satz 3 KV M-V, danach kann auch ein ehrenamtlich Tätiger seine Abberufung 
verlangen und dann nach § 32 Absatz 3 KV M-V durch die GV mit Mehrheitsbeschluss abbe-
rufen werden.

Aus diesem Grund muss die Stadtvertretung der Stadt Klütz die Abberufung von Herrn Nico 
Maerz mit einem Mehrheitsbeschluss aller Stadtvertreter beschließen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, Herrn Nico Maerz aus dem Rechnungsprü-
fungsausschuss der Stadt Klütz abzuberufen.

Finanzielle Auswirkungen:
ja

Anlagen:
Schreiben bzgl. der Niederlegung vom 25. April 2017

zu TOP 8.
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Leitende Verwaltungsbeamtin

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/16/10467
öffentlich
19.05.2016
Frau Katrin Pardun

Wahl eines/einer Stadtvertreters/in in den Sozial- und Kulturaus-
schuss der Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Frau Renate Menzel hat ihr Mandat als Stadtvertreterin der Stadt Klütz niedergelegt. Frau 
Menzel war durch die Stadtvertretung in den Sozial- und Kulturausschuss gewählt worden.

Nunmehr ist ein/e neue/r Stadtvertreter/in in den Sozial- und Kulturausschuss zu wählen.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz wählt den/die Stadtvertreter/in

Frau/Herrn ………………………………….

in den Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Klütz.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
keine

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung

zu TOP 9.

2 von 52 in Zusammenstellung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11108
öffentlich
03.01.2017
Frau Monique Rieske

Wahl eines sachkundigen Einwohners in den Finanzausschuss der 
Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Herr Markus Arndt hat mit Schreiben vom 21.12.2016 mit sofortiger Wirkung seine Funktion 
als sachkundiger Einwohner des Finanzausschusses der Stadt Klütz niedergelegt. Herr 
Arndt gibt persönliche und berufliche Gründe an.

Nach § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Klütz besteht der Finanzausschuss aus 4 Stadt-
vertretern und 3 sachkundigen Einwohnern. Durch die Mandatsniederlegung von Herrn Arndt 
ist somit ein sachkundiger Einwohner für den Finanzausschuss durch die Stadtvertretung der 
Stadt Klütz zu wählen.
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz wählt Herrn / Frau …………………………...  als sachkun-
dige/n Einwohner/in in den Finanzausschuss der Stadt Klütz.
 

Finanzielle Auswirkungen:
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften der Hauptsatzung der 
Stadt Klütz
 

Anlagen:
keine

zu TOP 10.

3 von 52 in Zusammenstellung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11538
öffentlich
28.04.2017
Sabrina Seemann

Wahl eines Mitgliedes in den Rechnungsprüfungsausschuss der 
Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Herr Nico Maerz hat mit Schreiben vom 25.04.2017 mit sofortiger Wirkung seine Funktion als 
Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Klütz niedergelegt. Herr Maerz gibt 
persönliche Gründe an.

Nach § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Klütz besteht der Rechnungsprüfungsaus-
schuss aus 2 Stadtvertreter und 1 sachkundigen Einwohnern. Durch die Mandatsniederle-
gung/Abberufung von Herrn Maerz ist somit Stadtvertreter für den Rechnungsprüfungsaus-
schuss durch die Stadtvertretung der Stadt Klütz zu wählen.
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz wählt Herrn / Frau …………………………...  als Mitglied 
in den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Klütz.
 

Finanzielle Auswirkungen:
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften der Hauptsatzung der 
Stadt Klütz
 

Anlagen:
keine

zu TOP 11.

4 von 52 in Zusammenstellung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11109
öffentlich
03.01.2017
Frau Monique Rieske

Wahl eines sachkundigen Einwohners in den Rechnungsprüfungs-
ausschuss der Stadt Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Herr Markus Arndt hat mit Schreiben vom 21.12.2016 mit sofortiger Wirkung seine Funktion 
als sachkundiger Einwohner des Rechnungsprüfungsausschusses der Stadt Klütz niederge-
legt. Herr Arndt gibt persönliche und berufliche Gründe an.

Nach § 6 Abs. 1 der Hauptsatzung der Stadt Klütz besteht der Rechnungsprüfungsaus-
schuss aus 2 Stadtvertretern und 1 sachkundiger Einwohner. Durch die Mandatsniederle-
gung von Herrn Arndt ist somit ein sachkundiger Einwohner für den Rechnungsprüfungsaus-
schuss durch die Stadtvertretung der Stadt Klütz zu wählen.
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz wählt Herrn / Frau …………………………...  als sachkun-
dige/n Einwohner/in in den Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Klütz.
 

Finanzielle Auswirkungen:
sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung nach den Vorschriften der Hauptsatzung der 
Stadt Klütz
 

Anlagen:
keine

zu TOP 12.

5 von 52 in Zusammenstellung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11444
öffentlich
07.04.2017
Carola Mertins

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 der Stadt Klütz 
für das Gebiet "Am Steigstück"
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 10.04.2017 wird der Antrag gestellt, eine Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 9 „Am Steigstück“, auf Kosten des Antragstellers zu erlassen.
Grund der begehrten Änderung ist der beabsichtigte Neubau eines Wohnhauses auf einer 
Teilfläche des rückwärtigen Flurstücks 50/3 der Flur 4 grenzend an die Flurstücke 171/90 
und 49/2 (siehe Anlage).
Bei Zustimmung der begehrten Bauleitplanänderung bedarf es des Abschlusses eines städ-
tebaulichen Vertrages. Darin wird u. a. die Kostenübernahme aller anfallenden Kosten durch 
den Antragsteller geregelt. Ein Planungsbüro ist festzulegen bzw. zu empfehlen. 
Der Antrag ist als Anlage beigefügt.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt dem Antrag auf Erlass der Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 9 der Stadt Klütz für das Gebiet „Am Steigstück“ gemäß beigefügtem 
Antrag auf Kosten des Antragstellers stattzugeben. 

Finanzielle Auswirkungen:
Keine, da Kostenübernahmeerklärung durch städtebaulichen Vertrag geregelt wird

Anlagen:
Antrag

zu TOP 13.

6 von 52 in Zusammenstellung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Gremiendienst

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11445
öffentlich
07.04.2017
Carola Mertins

Antrag auf Änderung des Bebauungsplanes Nr. 22 der Stadt Klütz 
für das Gebiet "Arpshagen"
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Finanzausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Mit Schreiben vom 21.04.2017 wird der Antrag gestellt, eine Änderung des Bebauungsplans 
Nr. 22 „Ortslage Arpshagen“ 1.Änderung auf Kosten des Antragstellers zu erlassen.
Grund der begehrten Änderung ist der beabsichtigte Neubau eines Wohnhauses auf einer 
Teilfläche des rückwärtigen Flurstücks 322, der Flur 1, Gemarkung Arpshagen. (siehe Anla-
ge).
Bei Zustimmung der begehrten Bauleitplanänderung bedarf es des Abschlusses eines städ-
tebaulichen Vertrages. Darin wird u. a. die Kostenübernahme aller anfallenden Kosten durch 
den Antragsteller geregelt. Ein Planungsbüro ist festzulegen bzw. zu empfehlen. 
Der Antrag ist als Anlage beigefügt.
 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt dem Antrag auf Erlass der Änderung des Be-
bauungsplanes Nr. 22 der Stadt Klütz für das Gebiet „Ortslage Arpshagen“ gemäß beigefüg-
tem Antrag auf Kosten des Antragstellers stattzugeben. 

Finanzielle Auswirkungen:
Keine, da Kostenübernahmeerklärung durch städtebaulichen Vertrag geregelt wird

Anlagen:

zu TOP 14.

8 von 52 in Zusammenstellung
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/16/11043
öffentlich
01.12.2016
Maria Schultz

Bebauungsplan Nr. 27 der Stadt Klütz Wohlenberg
Hier: Vorentwurf mit Diskussion zu planungsrechtlichen und gestal-
terischen Festsetzungen
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz hatte seiner Zeit bereits die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 27 für den 
Bereich Wohlenberg als Ergänzung des Bebauungsplanes Nr. 15 beschlossen. 

Das Verfahren ist unter Berücksichtigung der Anforderungen der gesamtheitlichen und kon-
zeptionellen Entwicklung der Stadt Klütz für Wohlenberg nach 2011 nicht fortgeführt worden. 
Maßgeblich begründet waren die Belange auch wegen der Natura 2000- Schutzgebietskulis-
se und deren Anforderungen. Es war nicht absehbar, dass das Verfahren unter Berücksichti-
gung der Entwicklung des Anlegers an der Wohlenberger Wiek erfolgreich durchgeführt wer-
den kann. 

Nunmehr liegen die Ergebnisse des Entwurfs des Managementplanes vor. Der Manage-
mentplan in seiner endgültigen Fassung wird erwartet. Unter Berücksichtigung dieser Vorga-
ben nimmt die Stadt Klütz die Diskussion über den Bebauungsplan Nr. 27 erneut auf. Unter 
Berücksichtigung der bisher vorliegenden Ergebnisse wird der Vorentwurf des Planes disku-
tiert. Als Diskussionsgrundlage gelten die ursprünglichen Unterlagen des B-Planes Nr. 27 
von 2011, die auf die neuen Planungsabsichten anzupassen sind. 

Der Bauausschuss der Stadt Klütz hat am 15.12.2016 Empfehlungen für die weitere Vorbe-
reitung des Bebauungsplanes unterbreitet. Unter Berücksichtigung der Abstimmung im Bau-
ausschuss der Stadt Klütz und unter Beachtung der gestalterischen Zielvorgaben der Stadt 
Klütz für die Grundsätze der baulichen Gestaltung wurde das Leitbild für den Bebauungsplan 
Nr. 27 entwickelt. 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben zur Nutzung und zur Gestaltung werden die Vorent-
würfe für den Bebauungsplan für das weitere Beteiligungsverfahren bestimmt. Die Anforde-
rungen an eine Ortsumgehungsstraße werden in den Planunterlagen nach Diskussion präzi-
siert und die Anforderungen des Bauausschusses bei der Vorbereitung der Planunterlagen 
für die Stadtvertretung beachtet. 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:

1. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz entwickelt auf der Grundlage der ursprünglichen Un-
terlagen des Bebauungsplanes Nr. 27 von 2011 den Vorentwurf unter Berücksichtigung 
der derzeitigen Anforderungen und Zielsetzungen. 

zu TOP 15.
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2. Auf der Grundlage der Diskussion der Festsetzungen in der Planzeichnung, Teil A und im 
Text,  Teil B, des Bebauungsplanes wird der Vorentwurf gefertigt. 
In Abhängigkeit von Umfang und Zielsetzung wird der weitere Verfahrensablauf be-
stimmt. 

3. Die Bearbeitung des B-Planes Nr. 27 erfolgt nunmehr durch das Planungsbüro Mahnel, 
Adresse: Planungsbüro Mahnel, Rudolf-Breitscheid-Straße 11, 23936 Grevesmühlen. 

1. Die Vorentwürfe des Bebauungsplanes Nr. 27 und das Leitbild zur Nutzung und Gestal-
tung werden unter Beachtung der dargestellten Trasse der Ortsumgehungsstraße gebil-
ligt und für die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB und § 4 Abs. 1 BauGB 
bestimmt. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit ist gemäß § 3 Abs. 1 BauGB in Form einer 
öffentlichen Auslegung durchzuführen.

3. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange ist gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB durchzuführen.

4. Die Abstimmung mit Nachbargemeinden ist nach § 2 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Vorhabenträger übernommen.

Anlagen:
Planzeichnung, Teil A
Text, Teil B

Leitbild zur Nutzung und Gestaltung 
Auszug aus dem Flächennutzungsplan 
Übersicht der Bauleitpläne für die Ortslage Wohlenberg mit Zielsetzungen des Vorentwurfs 
des B-Planes Nr. 27 von 2011 und Darstellung der geplanten Fortführung der Ortsumge-
hungsstraße 

zu TOP 15.
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Bebauungsplan Nr. 27 der Stadt Klütz für den Wohnpark südlich der Ortslage 
Wohlenberg im Anschluss an den Bebauungsplan Nr. 15 der Stadt Klütz für die 
Ferienhausanlage

Hier: Vorentwurf 
Darstellung des Leitbildes zur Nutzung und Gestaltung 

1. Nutzungskonzept 

Für das Gebiet des Bebauungsplanes sind hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung 
Sondergebiete nach § 10 Abs. 4 BauNVO vorgesehen. 

Die Festsetzungen zur Nutzung berücksichtigen, dass maximal je 2 Wohnungen je 
Ferienhaus zulässig sein sollen. Einrichtungen der touristischen Infrastruktur sind in 
untergeordnetem Umfang zulässig. Ausnahmsweise sind einzelne Wohnungen für 
Dienstaufsichts- und Bereitschaftspersonen zulässig. Ausnahmsweise sollen Betriebe 
des Beherbergungsgewerbes sowie Schank- und Speisewirtschaften zulässig sein. 
Insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Änderung der Baunutzungsverordnung wird 
eine Präzisierung zur Nutzung unter Beachtung des später geltenden Rechtsrahmens in 
der Entwurfsphase vorgesehen. 

2. Gestalterisches Leitbild 

Unter Berücksichtigung des Beschlusses der Stadtvertretung der Stadt Klütz vom 
23.05.2016 zu gestalterischen Festsetzungen von Bebauungsplänen wird das Leitbild für 
das Gebiet entwickelt.

2.1    Grünstrukturen  
An der Haupterschließungsstraße sind Großbäume als Baumreihe bzw. Allee 
vorgesehen. 
An den weiteren Erschließungsstraßen, die als verkehrsberuhigte Bereiche ausgebildet 
werden, sind kleinkronige Bäume vorgesehen. 
Bei platzartigen Aufweitungen und Platzbildungen sind solitär Großbäume zu 
berücksichtigen. 
Eine weitere Grüngestaltung und insbesondere des öffentlichen Raumes erfolgt durch 
entsprechende Hecken und Einfriedungen.
- Entlang der Straßen sind auf privatem Grund Hecken mit einer maximalen Höhe 

von 0,80 cm vorgesehen. Dafür sind heimische Gehölze zu berücksichtigen. 
Kombination mit Zaunelementen ist möglich. 

2.2 Gestaltung der Gebäude und Grundstücke 
Je Baugrundstück ist maximal eine Einfahrt mit einer maximalen Breite von 4,00 m 
zulässig. 

Die Carports und Stellplätze sind hinter der straßenseitigen Gebäudefront vorzusehen. 

Für die Dachausbildung sind zu verwenden:
- ziegelrote Dacheindeckungen, 
- keine glasierten/glänzenden Dachdeckungen, hier insbesondere keine glänzenden 

und reflektierenden Dacheindeckungen,
- Reeteindeckung ist zur Landschaftsbildprägung gewünscht,

zu TOP 15.
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- Solaranlagen sind von den Vorgaben unter dem Gesichtspunkt der Förderung 
regenerativer Energien unberücksichtigt. 

Für die Außenwandgestaltung sind Putz- und Verblendmauerwerk sowie Holz 
(untergeordnet) vorgesehen. 
- Putz als pastellfarbene Farbgebung (ocker, beige, creme, … ),
- Putz auch rot (unter Bezugnahme auf Verblender/Klinkermauerwerk),
- ziegelsichtiges Mauerwerk gelb bis rot, 
- ziegelsichtiges Mauerwerk auch geschlemmt unter Berücksichtigung der Farbgebung 

wie für geputzte Außenwandflächen, 
- Holz soll nur in untergeordneter Form verwendet werden. 

2.3 Regelung zur Zahl der Wohneinheiten
- maximal 2 Wohneinheiten je Einzelhaus. 
- maximal eine Wohneinheit je Doppelhaushälfte.

Unter Bezug auf die bereits bestehende Satzung über den Bebauungsplan Nr. 15 
Überprüfung eines erforderlichen Grundstücksanteils je Wohneinheit. 

In der bisherigen Fassung des Vorentwurfs von 2011 war die Mindestgrundstücksgröße 
mit 450 m² und der Anteil je WE mit 300 m² festgelegt. 

Aufgestellt für die Diskussion:

Dipl.-Ing. Ronald Mahnel 
Planungsbüro Mahnel
Rudolf-Breitscheid-Straße 11
23936 Grevesmühlen
Telefon 0 38 81 / 71 05 – 0
Telefax 0 38 81 / 71 05 – 50
pbm.mahnel.gvm@t-online.de
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25 von 52 in Zusammenstellung



zu TOP 15.

26 von 52 in Zusammenstellung



zu TOP 15.

27 von 52 in Zusammenstellung



Vorlage-Nr.: SV Klütz/17/11314                                                            Seite: 1/3

Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11314
öffentlich
22.02.2017
Maria Schultz

Stadtsanierung
hier: Verleihung Bauherrenpreis 2017
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Bauherrenpreis Klütz 2017

Nachdem die Stadt Klütz 2005 im Rahmen des Stadtjubiläums einen Bauherrenpreis für vor-
bildliche Sanierungen und Neubauten innerhalb des Sanierungsgebiets der Stadt Klütz aus-
geschrieben hatte, soll dies vor Abschluss des Sanierungsgebiets erneut erfolgen.

2005 erhielten aus ca. 10 vom Rahmenplaner und Bauausschuss ausgewählten Objekten 
folgende drei Bauten den Bauherrenpreis:

1. Bauernstelle Im Thurow
2. Wohnhaus Schlossstr.21
3. Wohnhaus „Altes Kloster“

Das Gebiet wird in 2017 erweitert auf den Bereich der vorbereitenden Untersuchungen aus 
1990/1991, also über das Sanierungsgebiet hinaus (Rahmenplan).

Procedere
1. Vorstellung der Objektliste im Bauausschuss durch Rahmenplaner
2. Vorschlag der Jury im Bauausschuss und Beschluss
3. Auswahl von 10-15 Objekten durch Bauausschuss (Liste wird von Rahmenplaner auf-

gestellt – Teilnehmer 2005 können nicht mehr berücksichtigt werden)
4. Anschreiben der ausgewählten Eigentümer und Aufforderung zur Teilnahme
5. Liefern von Text-, Plan- und Bildmaterial durch Eigentümer
6. Erstellen von Präsentationstafeln im Format A1 durch Rahmenplaner
7. Ausstellung der Tafeln und Jurysitzung am 8. September, 11.00 Uhr auf Schloss 

Bothmer
8. Pressekonferenz am 8.9. nach der Jurysitzung
9. Preisverleihung (3 Preise in Form einer Urkunde und einer Haustafel/ Rest Anerken-

nungsurkunden) und Ausstellungseröffnung am 8. September, 18 oder 19.00 Uhr

Vorschlag zur Besetzung der Jury (die drei externen Architekten haben zugesagt)
4. Herr Architekt Erdmann LGE Mecklenburg-Vorpommern
5. Herr Architekt Brennke Vorsitzender Architektenkammer MV
6. Herr Prof. Braun, Architekt Universität Wismar
7. Bürgermeister Jung Stadt Klütz
8. Frau Schultz Amt Klützer Winkel – Leiterin Bauamt
9. Vorsitzende oder Vertreter Bauausschuss Klütz
10. Vorsitzende oder Vertreter WTU-Ausschuss Klütz
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Vorschlagsliste  Bauherrenpreis des Rahmenplaners 2017

Straße Nr. Projekt Eigentümer
Schlossstraße 06 Wohnhaus

                       07 Wohnhaus
29 Wohnhaus / Alte Post
30 Wohnhaus
35 Wohnhaus Ecke Bahnhofstraße
36 Wohnhaus
42 Villa (neben Palms)

Bahnhofstraße 01 Villa 
03 Wohnhaus mit altem Speicher
04 Bahnhof

Rudolf-Breitscheid-Straße 12 Wohnhaus „Alte Schmiede“
14 Wohnhaus altes „Hotel Hamburg“
56 Ferienpension in altem Stall

Lübecker Straße Alte Molkerei
Im Kaiser Wohnhaus (ehem. Müllerwohnhaus)
Im Thurow 05 Wohnhaus

06 Wohnhaus
14 Literaturhaus

Boltenhagener Straße 10 Villa
Alte Schule

Wismarsche Straße Hotel Sophienhof
31 Wohnhaus

Neuer Weg Pastorat

Neuer Sachverhalt:

Bauherrenpreis Klütz 2017
Vorschlagsliste des Bauausschusses  25.04.2017

Straße Nr. Projekt Eigentümer
Schlossstraße 06 Wohnhaus Fr. S. Palm

07 Wohnhaus
29 Wohnhaus / Alte Post Fam. Arndt 
30 Wohnhaus Hr. Krause
35 Wohnhaus Ecke Bahnhofstraße Hr. Barfuß
36 Wohnhaus (noch nicht abgeschlossen) Eheleute Kohler
42 Villa (neben Palms) nicht im Gebiet

Bahnhofstraße 01 Villa Hr. Barfuß
03 Wohnhaus mit altem Speicher Fam. Fiedler
04 Bahnhofs-Ensemble Eisenbahn Verein

Rudolf-Breitscheid-Straße 12 Wohnhaus „Alte Schmiede“ Hr. Berg
14 Wohnhaus altes „Hotel Hamburg“ Hr. Buchholz
54a Neubau Wohnhaus Scheuffler/

Zimmermann
56 Ferienpension in altem Stall Eheleute Clewe

Lübecker Straße Alte Molkerei (noch nicht abgeschlossen) Hr. Büscher
Niederklütz 01 Wohnhaus (ehem. Müllerwohnhaus) Frau Stierand
Im Thurow 05 Wohnhaus Fam. Tech

06 Wohnhaus Fam. Witte
14 Literaturhaus Stadt Klütz

Boltenhagener Straße 10 Villa nicht im Gebiet
18 Alte Schule Hr. Ulf Groot

Wismarsche Straße 34 Hotel Sophienhof Heselhaus / Ruhnke
31 Wohnhaus Frau Zimmer
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Predigerstraße 09 MFH-Neubau Otto
Neuer Weg 08 Pastorat Ev.-lutherische Kirche
Schulweg 03 Wohnhaus Fam. Kruse

04 Ferienhof

= 19 Sanierungsobjekte = 5 Preise
= 02 Neubauten = 1 Sonderpreis

Vorschlag zur Besetzung der Jury (die drei externen Architekten haben zugesagt)
1. Herr Architekt Erdmann LGE Mecklenburg-Vorpommern
2. Herr Architekt Brennke Vorsitzender Architektenkammer MV
3. Herr Prof. Braun, Architekt Universität Wismar
4. Bürgermeister Jung Stadt Klütz
5. Frau Schultz Amt Klützer Winkel – Leiterin Bauamt
6. Frau Zimmer Vors. Bauausschuss Klütz
7. Frau Lederer Vertreterin Bauausschuss Klütz
8. Herr Hahn Vertreter Bauausschuss Klütz

Vorprüfer Hr. Peters

Jury-Sitzung 08.09.2017, 11.00 Uhr
Preisverleihung 08.09.2017, 19.00 Uhr

Beschlussvorschlag:
1. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die Jury mit folgenden Personen zu be-

setzen: 
Herr Architekt Erdmann LGE Mecklenburg-Vorpommern
Herr Architekt Brennke Vorsitzender Architektenkammer MV
Herr Prof. Braun, Architekt Universität Wismar
Bürgermeister Jung Stadt Klütz
Frau Schultz Amt Klützer Winkel – Leiterin Bauamt
Frau Zimmer Vors. Bauausschuss Klütz
Frau Lederer Vertreterin Bauausschuss Klütz
Herr Hahn Vertreter Bauausschuss Klütz

2. Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, das die Jury aus den benannten Pro-
jekten 5 Sanierungsprojekte sowie 1 Neubauprojekt benennt, welche für die Verlei-
hung des Bauherrenpreises berücksichtigt werden sollen.

Finanzielle Auswirkungen:
Kosten für Plaketten, Finanzierung über Treuhandvermögen

Anlagen:
Fotos
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11439
öffentlich
07.04.2017
K. Dietrich

Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf moderne LED-Technik im 
Ortsteil Hofzumfelde
hier: Grundsatzbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Bereits in vielen Bereichen der Stadt Klütz wurde die Straßenbeleuchtung auf moderne LED-
Technik umgerüstet. 
Die LED-Arbeitsgruppe hat sich nun mit der Umrüstung im Ortsteil Hofzumfelde beschäftigt. 
Es liegen Ergebnisse vor, die einer Entscheidung der Stadtvertretung bedürfen.
Dabei ist wie folgt vorgegangen worden:

1. Die vorhandene Straßenbeleuchtung an der Landesstraße 03 wird umgerüstet und 
den heutigen lichttechnischen Erfordernissen angepasst.
Dafür werden die „alten“ 10 Laternen demontiert und durch 18 energieeffiziente La-
ternen ersetzt. Für diesen Teilbereich können Fördermittel aus dem Klimaschutzpro-
gramm eingeworben werden.
Kosten: ca. 60.000 EUR zzgl. Ingenieurleistungen in Höhe von 6.000 EUR
Einnahmen: Fördermittel 33.000 EUR (50 % = von 66.000 EUR)
   mgl. Straßenausbaubeiträge – Höhe kann noch nicht beziffert werden

2. Als Lückenschluss zwischen Hofzumfelde und Klütz werden 8 zusätzliche Laternen 
gesetzt. Dort existiert bisher keine Beleuchtung. 
Eine Einwerbung von Fördermittel ist hier nicht möglich, da das Förderprogramm eine 
Energieeinsparung protegiert.
Kosten: ca. 40.000 EUR zzgl. Ingenieurleistungen in Höhe von 4.000 EUR
Einnahmen: mgl. Straßenausbaubeiträge – Höhe kann noch nicht beziffert werden

3. In der Ortslage „Dorfstraße“ werden 3 Laternen gesetzt. Dort existiert bisher keine 
Beleuchtung, wird aber als erforderlich erachtet.
Eine Einwerbung von Fördermittel ist hier nicht möglich, da das Förderprogramm eine 
Energieeinsparung protegiert.
Kosten: ca. 11.000 EUR zzgl. Ingenieurleistungen in Höhe von 1.000 EUR
Einnahmen: mgl. Straßenausbaubeiträge – Höhe kann noch nicht beziffert werden

In Anlage befindet sich eine graphische Darstellung, die die Standorte aller potentiellen La-
ternen darstellt. Die einzelnen Abschnitte sind farblich gekennzeichnet.
 
Die Stadtvertretung muss nun entscheiden, ob und in welchem Umfang die Straßenbeleuch-
tung im Ortsteil Hofzumfelde auf moderne LED-Technik umgestellt wird.

Im Haushalt stehen 100.00 EUR durch Übertrag aus 2016 zur Verfügung
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Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt wie folgt:

1. Abschnitt 1:
In Hofzumfelde entlang der Landesstraße 03 werden die 10 vorhandenen Laternen 
durch 18 energieeffiziente Laternen in moderner LED-Technik ersetzt. Für diesen 
Teilabschnitt werden Fördermittel beantragt.

2. Abschnitt 2:
Von Hofzumfelde in Richtung Klütz werden 8 neue Laternen gesetzt.

3. Abschnitt 3:
In Hofzumfelde „Dorfstraße“ werden 3 neue Laternen gesetzt.

Finanzielle Auswirkungen:

Abschnitt 1: 
Ausgaben: ca. 66.000 EUR
Einnahmen: ca. 33.000 EUR Förderung
 Straßenausbaubeiträge – Höhe kann noch nicht beziffert werden

Abschnitt 2: 
Ausgaben: ca. 44.000 EUR
Einnahmen: Straßenausbaubeiträge – Höhe kann noch nicht beziffert werden

Abschnitt 3: 
Ausgaben: ca. 12.000 EUR
Einnahmen: Straßenausbaubeiträge – Höhe kann noch nicht beziffert werden

GESAMT: 
Ausgaben: ca. 122.000 EUR
Einnahmen: ca.   33.000 EUR Fördermittel
   Straßenausbaubeiträge – Höhe kann noch nicht beziffert werden
verbleibende Anteil Stadt: max. 89.000 EUR (ohne Berücksichtigung der Einnahmen aus 
Straßenausbaubeiträgen)

Aus dem Jahr 2016 stehen haushaltstechnisch noch 100.000 EUR zur Verfügung stehen.

Anlagen:
graphische Darstellung LED-Umstellung in Hofzumfelde 
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11559
öffentlich
04.05.2017
K. Dietrich

Einsatz von Städtebaufördermitteln für Stadtmobiliar
hier: Festlegung der Standorte und des Typs
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Wirtschafts-, Tourismus- und Umweltausschuss der 
Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Am 10.04.2017 hat die Stadtvertretung beschlossen, dass Städtebaufördermittel für die An-
schaffung von Stadtmobiliar eingesetzt werden sollen.

Am 24.04.2017 hat es ein diesbezügliches Abstimmungsgespräch mit der LGE gegeben. Die 
LGE regte an, dass eine Beschilderung (dauerhafte Ausweisung der bereits geförderten 
Maßnahmen) in den Fördermittelantrag integriert werden soll.

Für die Fördermittelbeantragung ist es zwingend erforderlich, dass festgelegt wird, welches 
Mobiliar (z.B. Bänke, Blumenkübel, Papierkörbe) wo und in welcher Ausführung errichtet 
werden soll. Das Gleiche gilt für die Beschilderung an wichtigen Häusern und Denkmälern.

Der WTU-Ausschuss beschäftigt sich auf seiner Sitzung am 16.05.2017 genau mit dieser 
Problematik und wird auf der Sitzung der Stadtvertretung einen Vorschlag unterbreiten.  

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt wie folgt:

Finanzielle Auswirkungen:
keine – kommt aus dem Treuhändervermögen Stadtsanierung

Anlagen:
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11365
öffentlich
09.03.2017
Katrin Schmidt

Beschluss über die Fortschreibung des Haushaltssicherungskon-
zeptes der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 2017
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Finanzausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Kann der Haushaltsausgleich trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten sowie Ausschöpfung 
aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht erreicht werden, ist ein Haushaltssiche-
rungskonzept zu erstellen, in dem die Ursachen für den unausgeglichenen Haushalt be-
schrieben und Maßnahmen dargestellt werden, durch die der Haushaltsausgleich und eine 
geordnete Haushaltswirtschaft auf Dauer sichergestellt werden.

Gesetzliche Grundlage für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes bildet § 43 
Abs. 7 und Abs. 8 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern.

Danach wird das Haushaltssicherungskonzept von der Stadtvertretung beschlossen. Es ist 
über den Konsolidierungszeitraum mindestens jährlich fortzuschreiben. Die Fortschreibung 
ist bei negativen Abweichungen vom bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzept 
ebenfalls von der Stadtvertretung zu beschließen.

Die Verwaltung hat die Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes ausgearbeitet.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die Fortschreibung des Haushaltssicherungs-
konzeptes für das Haushaltsjahr 2017 und die Finanzplanjahre 2018-2020.

Finanzielle Auswirkungen:
Siehe Anlage zum Haushaltssicherungskonzept

Anlagen:
Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Klütz für das Haushaltsjahr 
2017
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Finanzen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11427
öffentlich
31.03.2017
Katrin Schmidt

Kenntnisnahme über den Prüfbericht des Gemeindeprüfungsamtes 
des Landkreises Nordwestmecklenburg - Prüfung der Eröffnungsbi-
lanz zum 01.01.2012
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Das Gemeindeprüfungsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg hat im Rahmen einer 
überörtlichen Prüfung eine Prüfung der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 der Stadt Klütz 
vorgenommen. Der anliegende Prüfbericht dokumentiert das Prüfergebnis. Das Prüfergebnis 
wurde im Rahmen eines Abschlussgespräches am 30. März 2017 mit Vertretern des Land-
kreises, des Amtes, der Stadt Klütz und Herrn Necke, als Berater, besprochen. 
Dem Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Klütz wurde Gelegenheit zur Beteiligung ge-
geben (§ 9 KPG).
Nunmehr muss der Prüfbericht nach § 10 Abs. 2 Kommunalprüfgesetz M-V (KPG M-V) von 
der Stadtvertretung der Stadt Klütz zur Kenntnis genommen werden. Nach der Kenntnisnah-
me durch die Stadtvertretung liegt der Prüfbericht unter Beachtung der Vorschriften des Lan-
desdatenschutzgesetzes an sieben Werktagen während der allgemeinen Öffnungszeiten des 
Amtes öffentlich aus.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz nimmt den Prüfbericht über die Prüfung der Eröffnungsbi-
lanz zum 01.01.2012 der Stadt Klütz des Gemeindeprüfungsamtes des Landkreises Nord-
westmecklenburg nach § 10 Abs. 2 KPG M-V zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
Prüfbericht vom 20.02.2017
Stellungnahme des Amtes vom 19.01.2017
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgeramt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11437
öffentlich
06.04.2017
Arne Longerich

Beschluss zur 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt 
Klütz
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz hat in der Sitzung am 9. März 2017 einen Beschluss über eine genehmi-
gungsfähige Flagge gefasst. Im Nachgang hat das Amt Klützer Winkel den Beschluss nebst 
den erforderlichen Unterlagen dem Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vor-
pommern mitgeteilt. Mit Schreiben vom 21. März 2017 (Posteingang: 4. April 2017) hat die 
Stadt Klütz die Genehmigung zur Annahme einer eigenen Flagge erhalten.

Die Nutzung der Flagge ist erst nach Inkraftreten der geänderten Hauptsatzung zulässig. 

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die anliegende 2. Satzung zur Änderung der 
Hauptsatzung der Stadt Klütz.

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Anlagen:
01. Entwurf einer 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Klütz 
02. synoptische Darstellung der Satzungsänderung
03. Genehmigung zur Annahme einer Flagge vom 21. März 2017
04.
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1. Satzung der Änderung der Hauptsatzung der Stadt Klütz vom 7. Januar 2016

2. Satzung zur Änderung der 
H a u p t s a t z u n g
der Stadt Klütz 

Vom ............

Auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (Kommunalverfassung – KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777) wird nach Beschluss der Stadtvertretung der Stadt 
Klütz vom … und nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der unteren 
Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg nachfolgende 
Hauptsatzung der Stadt Klütz vom … erlassen:

Artikel 1
Änderung der Satzung

Die Hauptsatzung der Stadt Klütz vom 16. Juni 2015 wird wie folgt geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

§ 1
Name/Wappen/Dienstsiegel

(1) Die Stadt Klütz besteht seit dem Jahre 1938. Ihre erste Erwähnung in einer Urkunde 
ist für das Jahr 1230 nachgewiesen.

(2) Die Stadt Klütz führt ein Wappen. Das Stadtwappen wird wie folgt beschrieben: In 
Grün eine silberne Eule auf zwei schräg gekreuzten, seitlich wachsenden, 
vierblättrigen goldenen Lindenzweigen sitzend, darüber zwei schräg gekreuzte 
dreiblättrige goldene Lindenzweige.

(3) Die Flagge der Stadt Klütz ist längsgestreift von Grün, Gelb und Grün. Die grünen 
Streifen nehmen jeweils ein Zwölftel,  der gelbe Streifen nimmt fünf Sechstel der 
Höhe des Flaggentuchs ein. In der Mitte des gelben Streifens liegt, 2/3 seiner Höhe 
einnehmend, das Gemeindewappen. Die Höhe des Flaggentuchs verhält sich zur 
Länge wie 3 zu 5.

(4) Die Stadt Klütz führt ein Dienstsiegel, welches das Stadtwappen und die Umschrift 
STADT KLÜTZ * LANDKREIS NORDWESTMECKLENBURG enthält.

(5) Die Verwendung des Dienstsiegels durch Dritte bedarf der Genehmigung des 
Bürgermeisters.

Die übrigen Regelungen der Hauptsatzung der Stadt Klütz vom 16. Juni 2015 sowie der 1. 
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 7. Januar 2016 bleiben unverändert bestehen.
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1. Satzung der Änderung der Hauptsatzung der Stadt Klütz vom 7. Januar 2016

Artikel 2
Inkrafttreten

Diese 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Klütz, …………

………………………………………… - Siegel -
Guntram Jung
Bürgermeister

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen 
wurde, können diese gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land 
Mecklenburg-Vorpommern nach Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die 
Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften.
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Synopse zwischen Lesefassung der aktuellen Hauptsatzung und 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzungsentwurf der Stadt Klütz 

(für Beschlussfassung in Hauptausschuss- und Stadtvertretersitzung) 

 

Synopse des § 1 

zwischen Lesefassung und 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Klütz 
 

Mögliche Veränderungen sind in grün gekennzeichnet.  
 

 

Hauptsatzung der Stadt Klütz  

(Lesefassung von § 1 bestehend aus den Fassung der Hauptsat-

zung der Stadt Klütz vom 16. Mai 2015 und der 1. Satzung zur Än-

derugn der Hauptsatzung der Stadt Klütz vom 7. Januar 2016) 

2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Klütz  

- Änderung von § 1 - 

 

 

§ 1 

Name/Wappen/Dienstsiegel 

 

(1) Die Stadt Klütz besteht seit dem Jahre 1938. Ihre erste Erwäh-

nung in einer Urkunde ist für das Jahr 1230 nachgewiesen. 

(2) Die Stadt Klütz führt ein Wappen. Das Stadtwappen wird wie 

folgt beschrieben: In Grün eine silberne Eule auf zwei schräg 

gekreuzten, seitlich wachsenden, vierblättrigen goldenen Lin-

denzweigen sitzend, darüber zwei schräg gekreuzte dreiblättrige 

goldene Lindenzweige. 

(3) Die Stadt Klütz führt ein Dienstsiegel, welches das Stadtwappen 

und die Umschrift STADT KLÜTZ * LANDKREIS NORDWEST-

MECKLENBURG enthält. 

(4) Die Verwendung des Dienstsiegels durch Dritte bedarf der Ge-

nehmigung des Bürgermeisters. 

 

§ 1 

Name/Wappen/Dienstsiegel 

 

(1) Die Stadt Klütz besteht seit dem Jahre 1938. Ihre erste Erwäh-

nung in einer Urkunde ist für das Jahr 1230 nachgewiesen. 

(2) Die Stadt Klütz führt ein Wappen. Das Stadtwappen wird wie 

folgt beschrieben: In Grün eine silberne Eule auf zwei schräg 

gekreuzten, seitlich wachsenden, vierblättrigen goldenen Lin-

denzweigen sitzend, darüber zwei schräg gekreuzte dreiblättrige 

goldene Lindenzweige. 

(3) Die Flagge der Stadt Klütz ist längsgestreift von Grün, Gelb 

und Grün. Die grünen Streifen nehmen jeweils ein Zwölftel,  

der gelbe Streifen nimmt fünf Sechstel der Höhe des Flag-

gentuchs ein. In der Mitte des gelben Streifens liegt, 2/3 

seiner Höhe einnehmend, das Gemeindewappen. Die Höhe 

des Flaggentuchs verhält sich zur Länge wie 3 zu 5. 

(4) Die Stadt Klütz führt ein Dienstsiegel, welches das Stadtwappen 

und die Umschrift STADT KLÜTZ * LANDKREIS NORDWEST-

MECKLENBURG enthält. 

(5) Die Verwendung des Dienstsiegels durch Dritte bedarf der Ge

 nehmigung des Bürgermeisters. 
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bürgeramt

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11493
öffentlich
24.04.2017
Arne Longerich

Beschluss über die Entgeltordnung der Stadt Klütz über die Verga-
be des Verwertungsrechts für das Stadtwappen und der Stadtflagge
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz führt ein gemeindeeigenes Wappen seit 02. April 1997.
Die Entgeltordnung der Stadt Klütz über die Vergabe von Verwertungsrechten für das Stadt-
wappen ist zuletzt im Jahr 2015 angepasst worden.
Nunmehr hat die Stadtvertretung der Stadt Klütz in der Sitzung vom 09. März 2017 einen 
Beschluss zu einer genehmigungsfähige Flagge gefasst. 
Mit Schreiben vom 21. März 2017 (Posteingang 04. April 2017) vom Ministerium für Inneres 
und Europa Mecklenburg-Vorpommern ist die Genehmigung zur Annahme einer eigenen 
Flagge eingegangen.

Daher bedarf es der Anpassung der Entgeltordnung der Stadt Klütz über die Vergabe des 
Verwertungsrechts.

Von einer synoptischen Darstellung der Änderungen ist Abstand genommen worden, da nur 
die Ergänzung „und der Stadtflagge“ eingesetzt wurde.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt die anliegende Entgeltordnung der Stadt Klütz 
über die Vergabe des Verwertungsrechts für das Stadtwappen und der Stadtflagge.

Finanzielle Auswirkungen:
- Einnahmen in unbekannter Höhe

Anlagen:
- Entgeltordnung der Stadt Klütz über die Vergabe des Verwertungsrechts für das 

Stadtwappen und der Stadtflagge im Entwurf
- Entgeltordnung der Stadt Klütz über die Vergabe des Verwertungsrechts für das 

Stadtwappen vom 01. April 2015
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Entgeltordnung der Stadt Klütz  

über die Vergabe des Verwertungsrechts für das Stadtwappen  

und die Stadtflagge 

 

 

 

§ 1   Allgemeines 

(1) Das Recht zur Verwertung des Stadtwappens und der Stadtflagge steht ausschließlich 

der Stadt Klütz zu (§ 12 BGB). Dieses Recht umfasst insbesondere das Vervielfältigungs- 

und Verbreitungsrecht sowie jedes sonstige Verwendungsrecht.  

(2) Jede Verwendung des Stadtwappens und der Stadtflagge für nicht-gemeindliche Zwecke 

bedarf der schriftlichen Erlaubnis der Stadt Klütz. Dabei werden Art und Umfang der 

zugelassenen Verwendung im Einzelnen festgelegt. Die Genehmigung erfolgt stets 

widerruflich und befristet für die Dauer von 5 Jahren.  

(3) Die Stadt Klütz erhebt für die Erlaubnis zur Verwertung des Stadtwappens und der 

Stadtflagge ein Entgelt nach dieser Entgeltordnung.  

Ein Entgelt wird nicht erhoben: 

 bei der einmaligen Abgabe an Privatpersonen für den ausschließlich privaten 

Gebrauch (Sammelzwecke, Andenken) 

 bei der Verwendung durch Vereine und Institutionen aus dem Gemeindegebiet der 

Stadt Klütz, sofern der Verwendung dort keine Interessen der Stadt Klütz 

entgegenstehen 

 bei Verwendung durch örtliche Parteien, Wählergemeinschaften und Einzelpersonen 

 bei der Verwendung in Dissertationen, Examens- und Zulassungsarbeiten 

 

 

§ 2   Entgeltgrundsätze 

 

Der die Verwendung des Stadtwappens und / oder der Stadtflagge Beantragende ist 

verpflichtet, über Art, Umfang, voraussichtliche Stückzahl und Nettoverkaufspreis pro Stück 

seines Produktes Auskunft zu erteilen. Auch ist er verpflichtet, die Stadt zu gegebener Zeit 

über weitere Serien bzw. Neuauflagen des Produktes zu informieren.  

 

 

§ 3 Entgelte für Verkaufsprodukte und Sammlerobjekte 

 

Bei der Verwendung auf Produkten mit Souvenircharakter und Sammelobjekten beträgt das 

jährliche Entgelt 30,00 EUR.  

 

 

§ 4 Entgelte für Wertgegenstände 

 

Bei höherwertigen Wertgegenständen (Schmuckstücke, Uhren, hochwertige Porzellane, u.ä.) 

beträgt das jährliche Entgelt 90,00 EUR. 
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§ 5 Einzelfälle 

 

In besonderen Fällen ist eine Abweichung von dieser Festsetzung möglich. In Fällen, die 

dieser Gebührenordnung nicht aufgeführt sind, wird die Gebühr unter Berücksichtigung des 

Einzelfalls nach pflichtgemäßem Ermessen festgesetzt bzw. nicht erhoben. Die Bemessung 

der Gebühr richtet sich dabei insbesondere nach der wirtschaftlichen Bedeutung der 

eingeräumten Verwertungsberechtigung.  

 

 

§ 6 Anwendung dieser Entgeltordnung 

 

Die Entgeltordnung findet vom 01. Juni 2017 Anwendung. Gleichzeitig tritt die Entgeltordnung 

der Stadt Klütz über die Vergabe des Verwertungsrechts für das Stadtwappen vom 

01. April 2015 außer Kraft. 

 

 

 

Klütz, …. 

 

 

 

 

G. Jung   - Siegel - 

Bürgermeister       
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Stadt Klütz

Beschlussvorlage

Federführend:
Bauwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:

SV Klütz/17/11574
öffentlich
11.05.2017
Richter, Ilona

Beschluss außerplanmäßige Ausgaben
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Auf Grund der Umwandlung des Strandbereiches Wohlenberger Wiek, südlich des Anlegers  
ist eine Fläche mit Sanddorn Gebüsch wieder herzustellen. Die Realisierung der Pflanzung 
hat laut Auflagen durch die uNB des Landkreises Nordwestmecklenburg bis zur Saison 2017 
zu erfolgen.  
Die Ausgaben sind nicht Bestandteil des Haushaltes 2017.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt, die außerplanmäßige Ausgabe in Höhe von 
10.640,09 Euro für das Produktsachkonto (Strand-Ausgleichpflanzung) 57302.02700000.

Finanzielle Auswirkungen:
10.640,09 Euro Brutto 
Deckung der außerplanmäßigen Ausgaben durch zusätzliche Einnahmen aus dem Bereich 
der umgewandelten Fläche als reinen Sandstrand aus dem Produktsachkonto: 
Parkplatzgebühren;               57302.43228000 
Strandbenutzungsgebühren; 57302.43229000
   

Anlagen:
Übersicht Einnahmen aus Parkplatz- und Strandgebühren/ umgewandelte Fläche reine 
Sandstrand  
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